
TEIL 2:HEIMERZIEHUNGINLUXEMBURG

2.IRAHMENBEDINGUNGENIMLAUFEDER
GESCHICHTE

Ich môchte zuerst einen deskriptiven Überblick über institutionelle und gesetzliche
Hauptverànderungenvermitteln, die sich imLaufe der Geschichte entwickelt haben. Ich
denke, dass die beruflichen Selbstverstândnisse, die dièse Entwicklungen mitbedingen
und die durch dièse auch wiederum beeinflusst werden, dadurch klarer verstândlich
werden.

2.1.1INSTITUTIONELLESTRUKTURVERANDERUNGEN

Ab 1867 entstehen die ersten spezialisierten Kinderheime inLuxemburg. Es sind dies
einerseits Kinderheime, welche diekirchlichenKongregationen an ihre Klôsterund Spi-
tàler angliedern, andererseits handelt es sich um staatliche Institutionen,welche in alten
ehemaligen Kasernen betrieben werden. In den katholischen sowie in den staatlichen
Einrichtungenbesteht das Personal aus Schwestern. In den Jahren 1880-1905 werden
dièse von spezialisierten Institutionen fur Taubstumme, Blinde und geistig behinderte
Kinder ergânzt. Damit sind die Grundlinien der luxemburgischenKinderheime bis zur
Zeit nach dem 2. Weltkrieg gelegt (vgl. SCHOOS, 1994, 7).

In den 50er und zu Beginn der 60er Jahren gibt es nur kleine Verânderungen. Drei
Gruppen der staatlichen Kinderheime werden in verschiedene Ortschaften verlegt. Ein
kommunales Kinderheim mit nicht konfessionellem Personal wird eingerichtet. Auch
treten die ersten Vereinigungen mit dem Zielauf, sich der vernachlâssigten, kriminellen
und geistig behindertenJugend anzunehmen.

In den Kinderheimen schlafen die Kinder in großen Salenmit 20 bis 30 Betten. Sic ver-
fugen über einen Stuhl und einen kleinen Schrank. Sic essen in nicht weniger großen
Salen und ihre Freizeit ist durchorganisiert. Inden meisten Fâllen werden sic in abge-
sonderten Heimschulen unterrichtet. Die Bauqualitàt der alten Einrichtungen ist oft
schlecht und wegen ihrer ursprimglichen Nutzung untauglich (Schlôsser, Klôster, Ka-
sernen). Dièse Gebâude befinden sich meistens am Rande bzw. außerhalb der Ortschaf-
ten. Daruber hinaus schirmen sich die Institutionen sehr nach außen ab. Es gibt kaum
Kontakte zu den Eltern/Verwandtender Kinder und Jugendlichen oder zum unmittelba-
ren Umfeld. Das Personal ist in der Regel konfessionell und steht den Heimen in nur
ungeniigender Anzahl zur Verfugung. Die Heime miissen immer mehr auf nicht-
konfessionelles Personal zuruckgreifen (vgl. ebd., 6f.). In der Regel werden Frauen
(Jungesellin oder Witwe) eingestellt. Sic brauchen keine Ausbildung. Sic wohnen und
arbeiten in der Gruppe nach dem Vorbild derMutter".

Anfangder 70er Jahren kônnendie Kongregationenals Trâger der meistenHeime dièse
Situation alleinnicht mehr meistern. Einerseits werden ihre Mitglieder immer weniger
und âlter. Andererseits muss auch Luxemburg sich der sozialkritischen ôffentlichen
Diskussion über die Zustânde in den Heimen stellen,die sich imLaufe der so genannten
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